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Information über eine Veranstaltung im öffentlichen Raum gem. 
Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) 
 
 

1) Informationsstand zur Veranstaltung 

 
Folgende Veranstaltung ist bei der Versammlungsbehörde der Stadt Jena angezeigt worden: 
 
Thema:   Abschlussfeier uns Sommerfest 
  
Datum/Uhrzeit:   27.06.2026, 09:00 Uhr – 24:00 Uhr 
 
Veranstaltungsort:  Vereinsgelände, Brückenstraße 9, 07743 Jena  
 
 
 

2) Potentielle Auswirkungen auf das öffentliche Leben in der Stadt Jena  

 
Aufgrund der Veranstaltung können im Nahbereich des Veranstaltungsortes folgende 
Auswirkungen eintreten: 
 

• Lärmwahrnehmung durch elektronisch verstärkte Musikbeiträge.  
 

3) Übersicht über angeordnete Auflagen  

 
 
Anlässlich der angezeigten Veranstaltungen ergehen folgende Auflagen: 
 
 
1. Immissionsschutz 

 
 
Die vorgesehenen Veranstaltungen werden als seltene Schallereignisse eingestuft. 
 
1.1. Während der Veranstaltung ist die Einhaltung des zulässigen Immissionsrichtwertes 

von tags 70 dB (A) (09:00 Uhr – 22:00 Uhr) und nachts 55 db(A) (ab 22:00 Uhr) an 
den betroffensten schutzwürdigen Räumen in der Nachbarschaft sicherzustellen. Dies 
bedeutet, dass der Veranstalter nach 22.00 Uhr die Musik so zu drosseln hat, dass 
der v.g. Wert für die Nacht eingehalten wird. Die Musikanlage ist entsprechend 
einzupegeln und regelmäßig zu überprüfen.  
 

1.2. „Laute“ Musikdarbietungen sind auf eine Zeitdauer von maximal 6 Stunden begrenzt.  
(Leise Hintergrundmusik ist über den gesamten Veranstaltungszeitraum zulässig.) 

 
 

1.3. Die Veranstaltung ist antragsgemäß um 24:00 Uhr zu beenden. 
 
 
2. Abfallwirtschaft 
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2.1. Durch die Veranstaltungsleitung oder deren Stellvertretung ist sicherzustellen, dass 
möglichst wenig Abfall entsteht. 

 
2.2. Für die Abgabe von Speisen und Getränken ist die Nutzung von Pfandsystemen vorzu-

sehen. 
 
2.3. Die getrennte Erfassung der Abfälle zur Verwertung und der Abfälle zur Beseitigung hat 

durch Gestellung in jeweils eigenen Behältnissen zu erfolgen. Fallen die Abfälle 
vermischt in einem Behälter an, sind sie zur Verwertung nicht mehr geeignet und 
werden als Abfall zur Beseitigung deklariert. Abfälle zur Beseitigung sind ausschließlich 
der kommunalen Abfallentsorgung anzudienen. Die Veranstaltenden haben mit dem 
Kommunalservice Jena (KSJ) entsprechende Vereinbarungen abzuschließen. 

 
 
 

3. Veranstaltungssicherheit  
 

3.1. Während der gesamten Dauer der Veranstaltungen muss eine Veranstaltungsleitung 
oder Stellvertretung anwesend sein.  
 

3.2. Die Veranstaltungsleitung hat für die Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Veran-
staltungen Sorge zu tragen. Hierzu kann ein Ordnungsdienst eingesetzt werden.  
 

3.3. Kabel und andere Leitungen sind so zu verlegen, dass Stolpergefahren für Teilneh-
mende ausgeschlossen sind (z.B. Kabelbrücken).  
 

3.4. Die Veranstaltungsleitung ist zur Unterbrechung oder Beendigung einer Veranstaltung 
verpflichtet, wenn die Sicherheit für Teilnehmende nicht mehr gewährleistet ist. 
 

3.5. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, insbesondere §§ 2, 5, 9 und 
10 JuSchG, sind konsequent umzusetzen.  
 

3.6. Rettungswege in Innenräumen sind jederzeit freizuhalten und müssen ins Freie zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen führen. Während des Betriebes müssen alle Türen oder  
Tore von Rettungswegen unverschlossen sein.  
 

3.7. Vor der Abgabe von offenen Getränken oder zubereiteten Speisen ist der 
Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Tel. 036428/5409840) zu 
informieren. 

 
 
Für die festgelegten Auflagen wird die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
VwGO angeordnet. Widerspruch und Anfechtungsklage haben somit keine aufschie-
bende Wirkung.  
 

Gründe: 
 

I. 
Herr Scheidler zeigte am 04.06.2026 eine öffentliche Veranstaltungen für den 27.06.2026 unter 
dem Thema „Abschlussfeier uns Sommerfest“ auf dem Vereinsgelände, Brückenstraße 9, 
07743 Jena an. 
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II. 
 
Die Stadtverwaltung Jena ist nach § 4 Abs. 1 und Abs. 3 des Thüringer Gesetzes über die 
Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Thüringer Ordnungsbehördengesetz -
ThürOBG-) in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung örtlich und sachlich zustän-
dig. Gemäß § 42 Abs. 5 ThürOBG kann die Stadtverwaltung Jena im Einzelfall Anordnungen 
zur Gefahrenabwehr bei einer öffentlichen Veranstaltung treffen.  
Reichen Anordnungen nicht aus oder stehen andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
entgegen, so kann die Veranstaltung untersagt werden.  
 
Gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 hat derjenige, der eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, 
das der Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft oder erfüllenden Gemeinde unter Angabe der 
Art, des Ortes und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden Teilnehmer 
spätestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. Die Frist ist vorliegend eingehalten 
worden.  
 
Die Auflagen unter Ziffer 1 dieses Bescheides sind entsprechend § 22 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung erforderlich und 
werden in Anlehnung an die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) erlas-
sen. In der Veranstaltungsanzeige ist die Darbietung von Musik angegeben worden. Die vor-
gesehene Veranstaltung kann im angegebenen Zeitraum als seltene Schallereignisse einge-
stuft werden. Demnach sind erhöhte Immissionsrichtwerte für den Beurteilungszeitraum Tag 
von bis zu 70 db(A) und Nacht von bis zu 55 db(A) am nächsten schutzwürdigen Raum in der 
Nachbarschaft zulässig. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert 
für seltene Ereignisse am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 
10 db(A) überschreiten. Aufgrund der Art der Veranstaltung ergibt sich u.U. zwangsläufig eine 
starke und bis zu einer bestimmten Grenze zumutbare Belästigung von Anwohnenden und 
Anliegenden durch Lärm, insbesondere verursacht durch laute und tieffrequente (basslastige) 
Musik. Es kann niemandem zugemutet werden, diesen (Musik-)Lärm ohne Einschränkung der 
Lautstärke ertragen zu müssen, dies wäre der Erholung abträglich. Dadurch können für Be-
troffene Gesundheitsgefährdungen und/oder mangelnde Leistungsfähigkeit für den Arbeitsall-
tag resultieren. Bezüglich der erlassenen Immissionsschutzauflagen wurden mannigfaltige Ge-
sichtspunkte geprüft und berücksichtigt (u.a. die Gestaltungsfreiheit der Veranstaltungen hin-
sichtlich Dauer und Lautstärke der Musik im Hinblick auf das Ruhebedürfnis der betroffenen 
Anliegenden, die Häufigkeit entsprechender Veranstaltungen, die zu erwartenden Lärmimmis-
sionen und die einzuhaltenden Grenzwerte, die Bedeutung der Veranstaltung für die Allge-
meinheit sowie der Gebietscharakter des Veranstaltungsortes. Die Auflagen ergehen, um die 
beschriebenen Belastungen auszugleichen. 
 
Die Auflagen unter Ziffer 2 dieses Bescheides tragen der Aufrechterhaltung der allgemeinen 
Ordnung Rechnung. Bei der beantragten Veranstaltung ist gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung über 
die Abfallwirtschaft in der Stadt Jena (Abfallsatzung) durch die Veranstaltenden  
sicherzustellen, dass möglichst wenig Abfall entsteht. Bei der Abgabe von Speisen und 
Getränken ist eine Nutzung von Pfandsystemen vorzusehen. Letztvertreiber von 
Einwegkunststoffbehältern und Einweggetränkebechern, die jeweils erst beim Letztvertreiber 
mit Waren befüllt werden, sind verpflichtet, eine Mehrwegalternative gemäß §§ 33, 34 
Verpackungsgesetz (VerpackG) anzubieten. Gemäß § 8 Abs. 2 Abfallsatzung hat die getrennte 
Erfassung der Abfälle zur Verwertung und der Abfälle zur Beseitigung durch Gestellung in 
jeweils eigenen Behältnissen zu erfolgen. Fallen die Abfälle vermischt in einem Behälter an, 
sind sie zur Verwertung nicht mehr geeignet und werden als Abfall zur Beseitigung deklariert. 
Abfälle zur Beseitigung sind nach § 3 Abs. 1, Buchstabe b Abfallsatzung ausschließlich der 
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kommunalen Abfallentsorgung anzudienen. Hierüber sind mit dem Kommunalservice Jena 
(KSJ) entsprechende Vereinbarungen abzuschließen. 
 
Die Auflagen unter Ziffer 3 dieses Bescheides beinhalten Auflagen der Gefahrenabwehr und 
des Brandschutzes und sollen damit die Sicherheit der Veranstaltung gewährleisten. Die Auf-
lagen basieren in Anlehnung an die entsprechenden Gesetze und Verordnungen (insbeson-
dere Thüringer Ordnungsbehördengesetz -ThürOBG-, Ordnungswidrigkeitengesetz -OwiG-, 
Muster-Versammlungsstättenverordnung -MV-StättVO-, Straßenverkehrsordnung -StVO-, 
Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Jena) auf § 42 Abs. 5 Thür OBG.  
 
Durch die Veranstaltenden sind die Regelungen des Jugendschutzgesetzes konsequent zu 
beachten und umzusetzen. Insbesondere sollen die Regelungen zur Prüfungs- und Nachweis-
pflicht über das Lebensalter der Besucherinnen und Besucher aus § 2 JuSchG, die Regelungen 
über Tanzveranstaltungen aus § 5 JuSchG sowie die Regelungen zum Angebot alkoholischer 
Getränke bzw. Tabakwaren aus §§ 9 und 10 JuSchG beachtet werden. 
 
Zur Beurteilung der Veranstaltungsanzeige und Einschätzung sich ergebender Gefährdungen 
wurden benachbarte Fachbehörden, u.a. die Feuerwehr, die untere Immissionsschutzbehörde 
sowie die untere Bauordnungsbehörde angehört. Die vorgenannten Auflagen sind aus den ge-
nannten Gründen erforderlich und geboten. Mildere Mittel würden den erforderlichen Zweck 
nicht erfüllen und kommen vorliegend nicht in Betracht. Ergeben sich im weiteren Verlauf Tat-
sachen, die es rechtfertigen, behält sich die Stadt Jena das Recht vor, den Auflagenbescheid 
bei Erfordernis zu ergänzen, bzw. zu ändern. 
 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung stützt sich auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung. Es ist zu befürch-
ten, dass die Veranstaltung, ohne dass sie mit Auflagen bedacht wird, zur Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird. Die Auflagen liefen ins Leere, würden sie mit einem 
Widerspruch angefochten werden, welcher deren Aufschiebbarkeit zur Folge hätte. Dann 
würde die Veranstaltung durchgeführt werden können, ohne dass auf die Rechtsgüter der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erfüllung der Auflagen Rücksicht genommen werden 
müsste. 
 

 
 

Für Mitteilungen steht Ihnen die Versammlungsbehörde unter der E-Mailadresse 
veranstaltungen@jena.de zur Verfügung.  
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